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 Erteilung von Munitionserwerbsberechtigungen 

Als eine Form der Erteilung einer Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Munition ist die behördliche Ein-

tragung/Stempelung in der WBK (Spalte 7) vorgesehen.  

 

Die auf diesem Weg erteilte Berechtigung erstreckt sich über die in Spalte 3 der WBK konkret bezeichnete 

Munition (z.B. .357 Magnum) hinaus auf alle für die betreffende Waffe ebenfalls zugelassenen Munitionsva-

rianten (gleiches Kaliber; gleicher oder geringerer Gasdruck …, im Beispiel etwa auch Munition .38 Spezial 

oder .38 Spezial WC).  

 

Die Waffenbehörden sind insofern im Rahmen der betreffenden Erteilungsverfahren berechtigt, das Vorlie-

gen eines waffenrechtlichen Bedürfnisses auch für die in Bezug auf die betreffende Waffe ebenfalls zugelas-

senen Munitionsvarianten zu unterstellen; eine inhaltliche Beschränkung der erteilten Berechtigung soll nur 

im Ausnahmefall und nur dann erfolgen, wenn im Hinblick auf einzelne konkrete Munitionsvarianten unter 

jedem erdenklichen Gesichtspunkt eine Verwendungsmöglichkeit unzweifelhaft ausgeschlossen werden 

kann. (Quelle: Abschnitt 1 Nr. 10.7.10 WaffVwV) 
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